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	Verfahrens-Nr.:
	DAP-ZE-

	
	
	Begutachter:
	



„Ökologischer Landbau“ gleichwertig zu
Verordnung (EWG) 2092/91

Ergänzung zur Checkliste nach DIN EN 45011: 1998-03*

	 FORMCHECKBOX 
  Erstakkreditierung
	 FORMCHECKBOX 
  Überwachung der Akkreditierung

	 FORMCHECKBOX 
  Reakkreditierung
	 FORMCHECKBOX 
  Erweiterung der Akkreditierung


	Angaben zur Begutachtung:
	am / vom:
	
	
bis:
	


	Angaben zum Witness-Audit:
	am / vom:
	
	
bis:
	


	Angaben zur Zertifizierungsstelle


	Name
	

	Straße
	

	PLZ / Ort
	


	Akkreditierung mit mehreren Standorten zutreffend:
	 FORMCHECKBOX 
  Ja
	 FORMCHECKBOX 
  Nein


	Adresse des begutachteten Standortes / der Standorte


	Name der begut​achteten Standorte
	

	Straße
	

	PLZ / Ort
	


	Angaben zur Stelle, bei der das Witness-Audit erfolgte


	Name
	

	Straße
	

	PLZ / Ort
	


	Angaben zum Begutachter


	 FORMCHECKBOX 
  Leitender Begutachter
	 FORMCHECKBOX 
  Begutachter
	 FORMCHECKBOX 
  Fachexperte
	 FORMCHECKBOX 
  Hospitant

	Name
	

	Institution
	

	Telefon / Fax
	

	E-Mail
	


*Die Norm kann beim Beuth Verlag in 10772 Berlin bezogen werden.

Copyright ( DAP 2006
Zu 4.1
Allgemeine Bestimmungen

	 Werden an die Antragsteller (kontrollierte Unternehmen) noch weitere Bedingungen gestellt, die sich nicht allein auf die Produktionsverfahren und die Produkteigenschaften beziehen? (z.B. Größe des Unternehmens, Mitgliedschaft (auch zukünftig) in einem Verband, einer Vereinigung oder einer Gruppe)

	
	
	
	

	 Arbeitet die Zertifizierungsstelle bei der Überprüfung von Produktionsverfahren in der Erzeugung, Verarbeitung, dem Import (in Drittländern Export) und der Kennzeichnung von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau einschließlich der Vergabe dieser Tätigkeiten an Dritte nach den Anforderungen des Codex Alimentarius oder nach anderen Richtlinien gleichwertig zur Verordnung (EWG) Nr. 2092/91? Wenn ja: welche?

	
	
	
	

	 Ist die spezifische Überprüfung der Produktionsanforderungen und der Durchführung des Kontrollsystems erläutert und veröffentlicht?

	
	
	
	


Zu 4.3
Tätigkeiten

	Tätigkeitsbereiche der Zertifizierungsstelle:

 FORMCHECKBOX 
 Europäische Gemeinschaft
 FORMCHECKBOX 
 Drittländer

	Wenn die Kontrollstelle im Drittland tätig ist,

 FORMCHECKBOX 
 kontrolliert sie nach den Kontrollanforderungen der EG-Öko-VO
 FORMCHECKBOX 
 wendet sie Kontrollmaßnahmen an, die in gleicher Weise wirksam sind


	 In folgenden Bereichen bestehen hinsichtlich der Kontrollmaßnahmen Abweichungen zu EG-Öko-VO:

	
	
	
	


Zu 4.5.3 l)
Verfahren zur Zertifizierung

	Sind insbesondere Kriterien/Verfahren für folgende Anforderungen der EG-Öko-VO dokumentiert?
Sind die Verfahren in Drittländern anwendbar?

	 FORMCHECKBOX 
 landwirtschaftliche 
Erzeuger (A)
	 FORMCHECKBOX 
 Aufbereiter / 
Verarbeiter (B)
	 FORMCHECKBOX 
 Importeure / 
Exporteure (C)
	 FORMCHECKBOX 
 (Betriebs-) Einheiten, die Tätigkeiten an Dritte 
vergeben (D)
	 FORMCHECKBOX 
 Betriebe, die Futtermittel oder Futtermittelausgangserzeugnisse herstellen (E)
	 FORMCHECKBOX 
 Lagerung und / oder Vermarktung

	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung nach allgemeinen Vorschriften der Mindestkontrollanforderungen (alle Einheiten)

	· System zur Planung der Kontrollbesuche (vollständige Kontrolle und Stichprobenkontrolle, Anhang III, Punkt 5)

	
	
	
	

	· Vollständige Beschreibung der Einheit und/oder Anlagen und/oder Tätigkeiten gemäß Anhang III, Punkt 3 
(siehe auch Punkt „Mitteilungen“)

	
	
	
	

	· Buchführung sowie andere Informationen für eine wirksame Kontrolle (z.B.: Warenflussberechnung, Wareneingangs
prüfung) gemäß Anhang III, Punkt 6 ( besondere Anforderungen siehe unten in den einzelnen Kapiteln

	
	
	
	

	· Mitteilungspflicht der Unternehmen bei Änderungen der Produktions- und Produktbeschreibungen und/oder der Maßnahmen (Aktivitäten) zur Erfüllung der Norm, gemäß Anhang III, Punkt 4.

	
	
	
	

	Verpackung, Transport sowie Los-Kennzeichnung für eine Chargenrückverfolgung, gemäß Anhang III, Punkt 7.
(siehe auch Punkt 1. der Allgemeinen Vorschriften)

	
	
	
	

	· Lagerung von Erzeugnissen (Kontaminationsrisiken, Identifizierung), gemäß Anhang III, Punkt 8.

	
	
	
	

	· Umgang mit Erzeugnissen, welche die Anforderungen des Standards nicht erfüllen gemäß Anhang III, Punkt 9 
(siehe auch Art. 9 (9)

	
	
	
	

	· Vertragliche Regelungen für den Zugang zu den betreffenden Anlagen, gemäß Anhang III, Punkt 10

	
	
	
	

	· Informationsaustausch zwischen Kontrollstellen, gemäß Artikel 9 , Punkt 7 b

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung der landwirtschaftlichen Erzeugung (allgemein)

	· Beschreibung der Betriebseinheit (Anhang III A) und Produktionseinheit (Anhang I B Nr. 1.4; 1.5; 1.6) einschließlich der Kriterien für die Definition der Betriebseinheit

	
	
	
	

	· Abgrenzung von Betriebseinheiten (Anhang III A) und der Kontrollpflicht aller Betriebseinheiten (Anhang III A.1. Nr. 3 und A.2. Nr. 4): Kriterien unter Berücksichtigung drittlandspezifischer Besonderheiten

	
	
	
	

	· Sicherstellung, dass in der konventionell bewirtschafteten Produktionseinheit keine Parallelproduktion erfolgt 
(Anhang I B Nr. 1.5 – 1.8 und Anhang III A.1 Nr. 3)

	
	
	
	


	· Liegt für den Fall einer nach Anhang III A.1 Nr. 3 a), b) c) und d) sowie A.2. 4. und Anhang I 1.5 – 1.8 erlaubten Parallelproduktion ein Kontrollprogramm vor ?

	
	
	
	

	· Überprüfung von Kleinbauernzusammenschlüssen / Kooperativen:
Ist ein Verfahren für die Bewertung des internen Kontrollsystems von Erzeugergemeinschaften / Kooperativen dokumentiert, falls diese als Betriebseinheit aufgefasst werden? Wird für diese Vereinigungen eine eigene Rechtspersönlichkeit gefordert?

	
	
	
	

	· Aufbewahrung der Betriebsmittel für die pflanzliche und tierische Produktion gemäß Anhang III A

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung landwirtschaftlicher Erzeugung (pflanzliche Erzeugung)

	· Festlegung und Dokumentation des Termins der letztmaligen Anwendung unzulässiger Mittel (Anhang III A.1 Nr. 1)
· Festlegung und Dokumentation des Umstellungsbeginns 

	
	
	
	

	· Verfahren zur Anerkennung, Verkürzung und Verlängerung von Umstellungszeiten unter Berücksichtigung von Anhang I Punkt 1.2 – 1.4

	
	
	
	

	· Management der Bodenfruchtbarkeit, z.B. Fruchtfolge (Anhang I A Nr. 2.1)

· Kriterien für eine drittlandsspezifische Auslegung (z.B.: Erosionsschutz)

	
	
	
	

	· Anbauplanung (Anhang III A.1 Nr. 2)

	
	
	
	

	· Verwendung von Saatgut und vegetativen Vermehrungsmaterial gemäß Artikel 6

	
	
	
	

	· Verwendung keiner gentechnisch veränderten Organismen als Saatgut und vegetatives Vermehrungsmaterial

	
	
	
	

	· Einarbeitung von organischem Material aus Öko-Betrieben (Anhang I A Nr. 2.2), bzw. ergänzender Einsatz von zulässigen Düngemitteln und Bodenverbesserern (Anhang II Teil A)

· Kriterien für eine drittlandsspezifische Auslegung

	
	
	
	

	· Überprüfung der Schädlingsbekämpfung gemäß Anhang I A Nr. 3

	
	
	
	

	· Verwendung von Pflanzenschutzmittel (Anhang II Teil B)

	
	
	
	

	· Bedarfsanerkennung für Bodenverbesserer, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel gemäß Anhang II Teil A und B

	
	
	
	

	· Sammeln von essbaren Wildpflanzen und ihrer Teile gemäß Anhang I A Nr. 4 und Anhang III A.1 Nr. 1 in Bezug auf die Stabilität des Habitats und der Erhaltung der Arten im Sammelgebiet. 

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung landwirtschaftlicher Erzeugung (tierische Erzeugung)

	· Plan zur Ausbringung von Wirtschaftsdünger unter Berücksichtigung von vertraglich geregelten Kooperationen, sowie den Bewirtschaftungsplan (Planungen für die Bereiche Fütterung, Zucht, Gesundheit usw. Gemäß Anhang III A.2 Nr. 1)

	
	
	
	

	· Ausnahmeregelungen gemäß Anhängen I B und I C (z.B.: Haltungsbedingungen, Umstellungszeit, Herkunft der Tiere, Impfungen, Parasitenbehandlungen, Wachsaustausch bei Bienen....)

	
	
	
	

	· Artgerechte Kennzeichnung der Tiere (Anhang III A.2 Nr. 2)

	
	
	
	

	· Futterration und Futterplanung sowie Abweichungen gemäß Anhang I B Nr. 4 (unter besonderer Berücksichtigung von Punkt 4.1, 4.6, 4.8) und Anhang II C und D sowie Anhang I C Nr. 5 (Bienen) 

	
	
	
	

	· Standort der Bienenstöcke gemäß Anhang I C Nr. 4

	
	
	
	

	· Sicherstellung, dass Futtermittel und Komponenten nicht unter Verwendung von GVO oder GVO-Derivaten hergestellt wurden

	
	
	
	

	· Krankheitsvorsorge, tierärztliche Behandlungen gemäß Anhang I B Nr. 5 sowie Anhang I C Nr. 6
(Bienenhaltung, insbesondere Wachsaustausch, 6.5)

· Verwendung und Lagerung von Tierarzneimitteln gemäß Anhang III A.2 Nr. 5

	
	
	
	

	· Tierhaltungspraktiken gemäß Anhang I B Nr. 6 (speziell 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.2.2, ) sowie Anhang I C Nr. 7 
(Bienenhaltung, speziell 7.7)

	
	
	
	

	· Viehbesatzdichte gemäß Anhang I B Nr. 7 und Anhang VII, insbesondere 7.4 und 7.5

	
	
	
	

	· Stallgebäude, Ausläufe und Weiden gemäß Anhang I B Nr. 8 und Anhang VIII sowie Bienenstöcke und verwendete 
Materialien gemäß Anhang I C Nr. 8

	
	
	
	

	· Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gemäß Anhang II E

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung von Unternehmen der Aufbereitung (incl. Futtermühlen)

	· Trennung von ökologisch erzeugten Produkten bei Verarbeitung, Verpackung und Lagerung von anderen Produkte
(Anhang III B Nr. 2)

	
	
	
	

	· Erfordernis der Betriebsbuchführung (Anhang III, allgemeine Vorschriften Punkt 6, Annahme von Erzeugnissen)

	
	
	
	

	· Warenflusskontrolle / Rückverfolgbarkeit (Anhang III, allgemeine Vorschriften Punkt 6,

	
	
	
	

	· Produktetikettierung gemäß Artikel 5

	
	
	
	

	· Verwendete Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs, Verarbeitungshilfsstoffe und sonstige Erzeugnisse, konventionelle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs den Anforderungen von Anhang VI

	
	
	
	

	· Verfahren zur Anforderungen für Ausnahmegenehmigungen für nicht verfügbare Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs (VO (EWG) Nr. 207/93)

	
	
	
	

	· Verbot der Behandlung mit ionisierenden Strahlen (Artikel 5)

	
	
	
	

	· Verbot der Verwendung von GVO und / oder von auf deren Grundlage hergestellter Erzeugnisse (Artikel 5, Anhang VI : Kulturen von Mikroorganismen und Enzymen)

	
	
	
	

	· Verpackung, Öko-Hinweis, Sicherstellung der Öko-Herkunft bei Wareneingang (Verschluss und Kennzeichnung der 
Warenpartie (( siehe auch Buchführungsanforderungen) (Anhang III, allgemeine Vorschriften Punkt 6,

	
	
	
	

	· Rückverfolgbarkeit der tierischen Erzeugnisse gemäß Artikel 9 Absatz 12 a)

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung Lagerhalter/Vermarkter/Expporteur (Importeur) im Drittland

	Vollständige Beschreibung der Betriebseinheit

	
	
	
	

	· Betriebsbuchführung (Anhang III C. Nr. 2.) im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit der Ware ab Exporteur bis Verteiler Inland

	
	
	
	

	· Unterrichtung über jede in die Gemeinschaft eingeführte Sendung (Anhang III C Nr. 3) unter Berücksichtigung der 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1788/2001

	
	
	
	

	· Räumliche Trennung von konventionellen Erzeugnissen (Anhang III C. Nr. 4.)

	
	
	
	

	Sicherstellung der Öko-Herkunft bei Wareneingang (Verschluss und Kennzeichnung der Warenpartie)
gemäß Anhang III C. Nr. 6.

	
	
	
	


	 FORMCHECKBOX 
 Überprüfung der Hersteller von Futtermitteln und Futtermittelausgangserzeugnissen
     gemäß Öko-VO (EWG) 2092/91

	· Vollständige Beschreibung der Betriebseinheit (Anhang III E. Nr. 1.)

	
	
	
	

	· Maßnahmen gemäß Anhang III E. Nr. 1. speziell im Hinblick auf die Bewertung der Risiken an Hand des im Betrieb 
beschriebenen Kontrollverfahrens auf der Grundlage des HACCP Konzeptes.

	
	
	
	

	· Sonstige Kontrollpunkte wie Trennung, Warenrückverfolgung, Beförderung

	
	
	
	


Zu 4.9

Aufzeichnungen

Existiert in der Kontrollstelle ein Aufzeichnungssystem, das insbesondere folgende Elemente dokumentiert und archiviert:

	· Zertifizierungsanträge

	
	
	
	

	· Vollständige Beschreibung der Betriebseinheit mit allen mit der Zertifizierungsstelle festgelegten konkreten Maßnahmen zur Einhaltung der Verordnung
(Anhang III allgemeine Bestimmungen Nr. 3, besondere Bestimmungen A.1. 1., 3., A.2. 1., 3., 4., B. 1.3., C. 1., D)

	
	
	
	

	· Verfahren zur fristgerechten Mitteilung der Zertifizierungsstelle über Änderungen der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen (allgemeine Vorschriften Nr. 3, und besondere Vorschriften zu den Kontrollbereichen A, B, C, D, im Abschnitt Erstkontrolle) sowie der Anbauplanung von Erzeugerbetrieben

	
	
	
	

	· Erfassen die Inspektionsberichte und Berichte über Stichprobenkontrollen alle im Antrag festgelegten Normbereiche?

	
	
	
	


	· Entscheidung über die Zertifizierung (Erteilung, Aufrechterhaltung, Erweiterung, Aussetzung, Entzug)

	
	
	
	

	· Muster der Zertifikate

	
	
	
	

	· Fristgerechte Überwachung der festgelegten Auflagen an den Antragsteller sowie der Umsetzung der vom Antragsteller gemachten Mitteilungen zu Änderungen des Produktionsverfahrens gemäß Anhang III, Punkt 4. Allgemeine Vorschriften

	
	
	
	

	· Meldungen an die Behörden im Falle der Feststellung von Nichtkonformitäten

	
	
	
	


Zu 5
Personal der Zertifizierungsstelle

	· Verfahren der Kontrollstelle, um bei sämtlichen Mitarbeitern Unparteilichkeit und Objektivität sicherzustellen

	
	
	
	

	· Dokumentation von Einverständniserklärungen, Nebentätigkeitsgenehmigungen

	
	
	
	


zu 8.1
Information über das Verfahren

Informiert die Zertifizierungsstelle den Antragsteller detailliert über die Bewertungs- und Zertifizierungsanforderungen, zumindest über die folgenden Punkte?

	· Überprüfte Normen

	
	
	
	

	· Beschreibung des Zertifizierungssystems mit Anforderungen für Inspektion, Bewertung und Zertifizierung, einschließlich der vorgesehenen Sanktionen (EN 45011, 14.3) ( siehe auch Sanktionskatalog unten

	
	
	
	

	· Sind Rechte und Pflichten von Unternehmen und Kontrollstellen im Vertrag geregelt? (siehe auch EN 45011, Ziffer 13.2)

	
	
	
	

	· Planung und Durchführung von Inspektionsbesuchen, insbesondere auch unangekündigte Kontrollen (Anhang III, allgemein Vorschriften Punkt 5.) 

	
	
	
	

	· Gebührenordnung

	
	
	
	

	· Sanktionskatalog (siehe auch Bewertungsverfahren oben)

	
	
	
	

	· Wie wird sichergestellt, dass in Drittländern die Information über das Verfahren von Unternehmen verstanden werden?

	
	
	
	

	· Wie wird die Kommunikation zwischen den Beteiligten unter Wahrung der Objektivität gewährleistet (soweit der Begutachter nicht der Landessprache mächtig ist)

	
	
	
	


Zu 11
Bewertungsbericht

	· Ermöglicht der vorgegebene Inspektionsbericht eine sachgerechte Bewertung?

· Erfassen die vorgegebenen Inspektionsberichte alle Anforderungen der überprüften Normen

· Weist der Inspektionsbericht eindeutig nachvollziehbare Nichtkonformitäten aus?

	
	
	
	

	· Wie wird die Kenntnisnahme des Inspektionsberichtes/Bewertungsberichtes vom überprüften Unternehmen 
dokumentiert?

	
	
	
	

	· Legt die Kontrollstelle dem überprüften Unternehmen innerhalb einer zweckmäßigen Frist einen Bericht über das 
Ergebnis der Bewertung vor, aus dem die zu beseitigenden Abweichungen erkenntlich sind?

	
	
	
	


Zu 12
Entscheidung über die Zertifizierung

	· Entspricht das vorgesehene Zertifizierungsdokument den Anforderungen von Artikel 8, 9 bzw. 10?

	
	
	
	

	· Hat die Kontrollstelle ein Verfahren festgelegt, wie bei einem offenkundigen Verstoß des Unternehmens oder einem Verstoß mit Langzeitwirkung mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zusammenzuarbeiten ist? (Artikel 9 
und 10) ( siehe auch Allgemeine Vorschriften oben

	
	
	
	

	Ort / Datum:
.........................................................
Unterschrift: ...............................................................


	Bewertung:

(AW=Abweichung)
	B = 1 - Anforderungen erfüllt

(keine AW festgestellt)
	B = 2 - teilweise erfüllt

(geringfügige AW festgestellt)
	B = 3 - nicht erfüllt

(bedeutende AW festgestellt)
	B = 4 - nicht erfüllt

(schwerwiegende AW festgestellt)


ON = Objektive Nachweise (Bezeichnung des Dokumentes),   ED = eingesehene Dokumente (Bezeichnung des Dokumentes)

** Bei Überwachung: Abhaken des Fragenkomplexes „(“ = keine Veränderung gegenüber vorangegangener Begutachtung festgestellt
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